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3ur Stage ber Srembroörter äußert ein anberer £et)rgang für 'Se«

amte:

„Statt Kommentar kann man (Erläuterung fdjreiben. ©ie ^aufali«
tat roirb gum Urfadjengufammenfjang, materielles unb fadjlidjes Stectjt

unterfcl)eiben fid) buret) nidjts. ASarum Älagebefugnis immer nod) Ak=

tinlegitimation genannt roirb, ift bunket. (Ein ©eneratfubfiitut ift nidjt

rangf)öt)er als ein Sotloertreter."

©ie Eeitftelte fragt bann ironifet) roeiter:

„A5er gef)t Ijeute nod)? — ©in ©ebilbeter fegt fid) in Seroegung.

©in Urteil roirb (in Amtsfdjreiben) beileibe nidjt aufgehoben, fonbern

es unterliegt ber Aufhebung, ©s roirb aud) nidjt oollftreckt, fonbern

es kommt gur Sotlftreckung. 9Kan muß nidjt etroas oerantroorten, fon«

bern man trägt bie Serantroortung."

<£tn neuer Üjtcraturpceis

3ur Sörberung ber beutfeljen Eiteratur ftiftet £err Sjeinrid) ©rofte,
ber 3nljaber bes ©rofte«Serlages in ©üffetborf, groei greife oon je

25000 ©2JI, gufammen 50 000 ©3JÎ.

©in Ißreis roirb für ein bistjer unoeröffentlidjtes A3erk ausge«

fdjrieben, bas ein geitgefdjicljttidjes St)enta geftaltet, in bem auf

breiter roiffenfdjaftlictjer ©runblage ein entfdjeibenber Seitrag gur SAä«

rung unb ©eutung ber gefct)ict)ttid)=potitifd)en unb geiftigen Sage ber

©egenroart geteiftet roirb; bas A3erk foil fo gefdjrieben fein, baß es

allgemein lesbar ift unb roeite Solkskreife anfpridjt.

©in weiterer ^3reis roirb für einen bistjer unoeröffentlidjten 9îo

man ausgefcfjrieben, ber, lebensbefaßenb unb Ijumorooll, geeignet ift,

ben £efer bie ©löte ber 3eit gemilbert fegen gu laffen. ©er Vornan,

bemüht um Sprache unb Sorm, foil bie Gräfte unb 9Jtäcf)te heraus«

ftellen, bie bas Eeben tebensroert rnadjen unb bie 9Jîenfd)en liebensroert

erfdjeinen laffen, ohne bie Abgrünbe gu oerleugnen, bie gu erkennen

uns unfer Sdjickfal gelehrt hat. ©er Sorrang roirb ben Romanen ein«

geräumt, bie oermeiben, in atibere 3ahrhunberte ausguroeidjen, es fei

benn, baß gefd)id)tlid) guriickliegenbe Segebenheiten eine übergeugenbe

Ausbeutung ber ©egenroart ermöglichen.
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Zur Frage der Fremdwörter äußert ein anderer Lehrgang für Be-

amte:

„Statt Kommentar kann man Erläuterung schreiben. Die Kausali-

tät wird zum Ursachenzusammenhang, materielles und sachliches Recht

unterscheiden sich durch nichts. Warum Klagebefugnis immer noch AK-

tivlegitimation genannt wird, ist dunkel. Ein Generalsubstitut ist nicht

ranghöher als ein Bollvertreter."

Die Leitstelle fragt dann ironisch weiter:

„Wer geht heute noch? — Ein Gebildeter setzt sich in Bewegung.

Ein Urteil wird (in Amtsschreiben) beileibe nicht aufgehoben, sondern

es unterliegt der Aushebung. Es wird auch nicht vollstreckt, sondern

es kommt zur Vollstreckung. Man muß nicht etwas verantworten, son-

dern man trägt die Verantwortung."

Ein neuer Lîteraturpreîs

Zur Förderung der deutschen Literatur stiftet Herr Heinrich Droste,
der Inhaber des Droste-Verlages in Düsseldorf, zwei Preise von je

25000 DM, zusammen 50 000 DM.
Ein Preis wird für ein bisher unveröffentlichtes Werk ausge-

schrieben, das ein zeitgeschichtliches Thema gestaltet, in dem auf

breiter wissenschaftlicher Grundlage ein entscheidender Beitrag zur Klä-

rung und Deutung der geschichtlich-politischen und geistigen Lage der

Gegenwart geleistet wird; das Werk soll so geschrieben sein, daß es

allgemein lesbar ist und weite Bolkskreise anspricht.

Ein weiterer Preis wird für einen bisher unveröffentlichten Ro-

man ausgeschrieben, der, lebensbejahend und humorvoll, geeignet ist,

den Leser die Nöte der Zeit gemildert sehen zu lassen. Der Roman,

bemüht um Sprache und Form, soll die Kräfte und Mächte heraus-

stellen, die das Leben lebenswert machen und die Menschen liebenswert

erscheinen lassen, ohne die Abgründe zu verleugnen, die zu erkennen

uns unser Schicksal gelehrt hat. Der Borrang wird den Romanen ein-

geräumt, die vermeiden, in andere Jahrhunderte auszuweichen, es sei

denn, daß geschichtlich zurückliegende Begebenheiten eine überzeugende

Ausdeutung der Gegenwart ermöglichen.
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33ebingungen: Sober Sdjriftfteller beutfcfjer Spradje ift teilnähme»
berechtigt. 3ebes SERanufkript mufj in boppetter Ausfertigung eingereicht
tnerben. ©s barf bisher nicht ueröffentiicht fein.

Sie SDÎanufkripte muffen für ben erften Eßreis bis gum 30. Sep=
tember 1956, für ben gtüeiten ^3reis bis gum 31. 2Rärg 1956 anonprn
an ben Srofte=93er[ag, Süffelborf, Eßreffefjaus, eingereicht roerben.

(©enauere Angaben erteilt ber Sroffe*93erlag in Süffelborf.)

Set oôcr toäre?

3n letter 3eit kann man nicht nur in ben 3eitungen lefen, fonbern
auch int 9tachrid)tenbienft ber Sctpoeigerifchen Sepefchenagentur über ben

Eanbesfenber 33eromünfter hören, bah fefjr Diele oon ben £euten, bie

für bie Öffentlichkeit fcljreiben, im Seutfdjen nicht gang fattelfeft finb.
3d) meine einen Sah mie ben folgenben: „Ser 3Jiinifter erklärte, er
märe an bie SÇonfereng gereift, um bort bie 3ntereffen feines £anbes

gu oertreten, unb allein beshalb hätte er bie 9îeife gemacht." A3er ge=

ttau hinhört, muh öie Frage ftellen: 3ft nun ber SJtinifter an bie Äon=
fereng gereift ober nicht? Senn bas „märe" unb bas „hätte" fetjt bie

Sache in 3meifel. Sabei follte es einfach hei§en: „Ser SDîinifter er=

klärte, er fei. unb er habe ."
©s gibt int Seutfchen neben ber A3irklichkeitsform (3nbikatio) groei

SOTöglichkeitsformen : ben S^onjunktio ber inbirekten ERebe (er fagte, er

fei gereift, roobei ein roirklicher Satbeftanb oorliegt) unb bie iöebingungs«
form ober SÇonbitionalis (er fagte, er märe raenn ©in 25ei=

fpiel mie bas folgenbe mag bas oerbeutlichen : ,,©r telephonierte, er

märe gerne gu ber 33efpred)ung gekommen, boct) fei er an Orippe
erkrankt unb beshalb oerf)inbert." Sas „märe" ober „hätte" roeift alfo
ftets auf eine 23ebingung hin, bas „fei" ober „habe" auf eine roirk=
liehe Satfache, jeboch aus bent OJiunbe eines Sritten gefchilbert.

3m nörblichen Seutfdjlanb ift bie fei=Form beutlich im 33erfcf)roinben

begriffen. Aber bas ift kein ©runb für uns Sdjmeiger, biefe 9Jtobe mit«

gumadjen. Sie Unterfdjeibung, oon ber hier bie Siebe ift, ftellt oielmefjr
eine ber Schönheiten unb Feinheiten ber beutfdjen Sprache bar. Aujfer*
bem ift es einfach falfd), Pntt fei „märe" unb ftatt habe „hätte" gu

fagen. $. 91. S. („Sip")
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Bedingungen: Jeder Schriftsteller deutscher Sprache ist teilnähme-
berechtigt. Jedes Manuskript muß in doppelter Ausfertigung eingereicht
werden. Es darf bisher nicht veröffentlicht sein.

Die Manuskripte müssen für den ersten Preis bis zum 30. Sep-
tember 1956, für den zweiten Preis bis zum 31. März 1956 anonym
an den Droste-Verlag, Düsseldorf, Pressehaus, eingereicht werden.

(Genauere Angaben erteilt der Droste-Berlag in Düsseldorf.)

Sei oder wäre?

In letzter Zeit kann man nicht nur in den Zeitungen lesen, sondern
auch im Nachrichtendienst der Schweizerischen Depeschenagentur über den

Landessender Beromünster hören, daß sehr viele von den Leuten, die

für die Öffentlichkeit schreiben, im Deutschen nicht ganz sattelfest sind.
Ich meine einen Satz wie den folgenden: „Der Minister erklärte, er
wäre an die Konferenz gereist, um dort die Interessen seines Landes

zu vertreten, und allein deshalb hätte er die Reise gemacht." Wer ge-
nau hinhört, muß die Frage stellen: Ist nun der Minister an die Kon-
ferenz gereist oder nicht? Denn das „wäre" und das „hätte" setzt die

Sache in Zweifel. Dabei sollte es einfach heißen: „Der Minister er-
klärte, er sei. und er habe ."

Es gibt im Deutschen neben der Wirklichkeitsform (Indikativ) zwei
Möglichkeitsformen: den Konjunktiv der indirekten Rede (er sagte, er

sei gereist, wobei ein wirklicher Tatbestand vorliegt) und die Bedingungs-
form oder Konditionalis (er sagte, er wäre wenn Ein Bei-
spiel wie das folgende mag das verdeutlichen: „Er telephonierte, er

wäre gerne zu der Besprechung gekommen, doch sei er an Grippe
erkrankt und deshalb verhindert." Das „wäre" oder „hätte" weist also

stets auf eine Bedingung hin, das „sei" oder „habe" auf eine wirk-
liche Tatsache, jedoch aus dem Munde eines Dritten geschildert.

Im nördlichen Deutschland ist die sei-Form deutlich im Verschwinden
begriffen. Aber das ist kein Grund für uns Schweizer, diese Mode mit-
zumachen. Die Unterscheidung, von der hier die Rede ist, stellt vielmehr
eine der Schönheiten und Feinheiten der deutschen Sprache dar. Außer-
dem ist es einfach falsch, statt sei „wäre" und statt habe „hätte" zu
sagen. H. R. S. („Tip")
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